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Abwägung  - 11. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 28 für einen Teilbereich westlich 

der Luitpoldstraße 
1. Auslegung in der Zeit vom 16.12.2024 bis 07.01.2025 

Gemeinde Krailling 

20.1.2025 
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1. Thema: Festsetzungssystematik 

Hierzu wurden schriftlich folgende Anregungen bei der Gemeinde eingereicht: Abwägung 

(01)  

Landratsamt Starn-

berg / Kreisbauamt 

Stellungnahme vom 

07.01.2025 

1. 

Die Abwägung (Protokoll vom 18.11.2024 Punkt 1) ist 

uns nicht verständlich. Auf welche Fläche soll sich B 

3.1.4 beziehen, wenn sich die GR nach B 3.1.1 auf 

den Bauraum bezieht? 

 

Die GRZ (2) nach 3.1.4 bezieht sich auf das Baugrundstück (zum Zeitpunkt des Bau-

antragstellung). Dies ist in der Begründung  auf Seite 16, letzter Satz, bereits darge-

stellt. Der Begriff „Flurgrundstück“ wird hier zu „Baugrundstück“ geändert, um Missver-

ständnisse zu vermeiden. 

 

In der  Begründung wird zusätzlich auf Seite 16 der vorletzte und letzte Absatz korri-

giert, da mit Beschluss vom 10.12.2024 auf damalige Anregung des LRA die Differen-

zierung in unter- und oberirdische Anlagen entfallen ist.  

 

 2. 

Zu Punkt 2 der Abwägung vom 18.11.2024 

Die Problematik liegt insbesondere bei Grundstücks-

teilungen vor, die bei relativen Baurechtskennziffern 

ein Aufschaukeln des Baurechts mit sich bringen kön-

nen. 

 

Im Fall von Grundstücksteilungen in einem Bebauungsplangebiet ist privatrechtlich si-

cher zu stellen, dass keine planungswidrigen Zustände entstehen. 

 

 

 3. 

Zu Punkt 4 der Abwägung vom 18.11.2024 

Wir bitten die Gemeindeverwaltung im Zuge Ihrer Ent-

scheidung über das gemeindliche Einvernehmen, um 

einen Hinweis, ob die Festsetzung B 3.2.7 eingehalten 

ist. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Einhaltung der Festsetzungen liegt bei den Freistellungsverfahren in der Verantwor-

tung der Bauherren und planenden Architekten. 

Beschlussvor-

schlag:  

Die Begründung wird, wie in der rechten Spalte dargelegt, redaktionell angepasst. Ansonsten bleiben Festsetzungen und Begründung 

unverändert. 

Abstimmungs- 

Ergebnis:  
 

Zustimmung:       8 

Ablehnung:        1 

 


